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Diakonische/kirchgemeindliche Träger und Leitungen 
von Kindertageseinrichtungen erhalten durch das Referat 
Kindertagesstätten individuelle Beratung und Begleitung. 
Unser Ziel ist die schnelle und kompetente Beantwortung 
von Fachfragen, auch unter Einbeziehung weiterer 
Fachbereiche der Geschäftsstelle.

DAS REFERAT BIETET: 

Interessenvertretung und 
sozialpolitisches Mandat für Träger 
von Kindertageseinrichtungen auf 
landespolitischer Ebene innerhalb 
der LIGA-Strukturen sowie durch 
den regelmäßigen Fachaustausch 
mit bildungspolitischen und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren

Vernetzung und Wissenstransfer mit 
wissenschaftlichen Vertretern zu aktuellen 
Themen und zur Konzipierung von Fort- 
und Weiterbildungen 

Konzeptionelle, fachliche Begleitung bei 
der Entwicklung von Einrichtungen und 
Projekten, insbesondere die Erstberatung 
von Trägern bei der Übernahme von 
Kindertageseinrichtungen

Wissenstransfer aus der Praxis in die 
Landespolitik 

Information und Unterstützung bei der 
Implementierung neuer fachlicher und 
rechtlicher Anforderungen 

Erarbeitung von Stellungnahmen 
und Positionspapieren in 
Anhörungsverfahren für Gesetze und 
Rechtsverordnungen 

Stellungnahmen zu 
Fördermittelanträgen

Wir vernetzen und beraten:

Durch regelmäßige fachgebundene Austauschformate 

•	 Treffen der Bereichsleitungen
•	 digitaler Austausch der trägereigenen Fachberatungen 

aller Mitglieder
•	 regionale Konvente für Leitungen 
•	 Qualitätszirkel für Leitungen, Träger und 

Qualitätsbeauftragte 

Wir konzipieren und stellen bereit: 

Fachveranstaltungen für Träger und 
Leitungen

Handlungsempfehlungen zu aktuellen 
Praxisfragen

Beratung zur Übernahmen 
sowie zum Neubau/Umbau von 
Kindertageseinrichtungen

Fachberatung

Die Fachberatung unseres 
Hauses unterstützt evangelische 
Kindertageseinrichtungen in der 
Weiterentwicklung ihres jeweiligen 
trägerspezifischen Profils und der  
kontinuierlichen Qualitätsentwicklung. 
Sie bietet Beratung in pädagogischen, 
strukturellen, personellen, baulichen 
und ökonomischen Fragen. 



Gemeinsam auf dem Weg –  
Beratungspakete für komplexe Themen 

Ziel ist, alle Ebenen – Träger, Leitung und Team – zu 
einem Fachthema umfassend zu informieren. Es werden 
konkrete Ansätze zur Implementierung im Team, zur 
Zusammenarbeit mit Eltern und zur Umsetzung im 
pädagogischen Alltag aufgezeigt.

•	 Beratung der Träger/ 
Leitung zum  
gesetzlichen und 
fachwissenschaft- 
lichen Hintergrund 

•	 Beratung der Leitung 
zu professioneller 
Haltung und sexualpädagogischem Handeln im Team

•	 Beratung der Leitung zur Zusammenarbeit mit Eltern
•	 Arbeit mit dem Team im Rahmen eines  

pädagogischen Tages 
•	 Gemeinsame Auswertung und Vereinbarung  

zur Weiterarbeit 

Im Anschluss möglich:
•	 Prozessbegleitung bei der weiteren Entwicklung des 

sexualpädagogischen Konzeptes

Aktuelle Beratungsangebote 
der Fachberatung 

Veränderungen meistern – Prozesse  
begleiten, Weiterentwicklung verstetigen

Das Ziel besteht darin, die Einrichtung bei der Analyse 
und der Festlegung von Zielen sowie Teilschritten zu 
unterstützen. Die geplanten Maßnahmen sollen innerhalb 
eines definierten Zeitraums umgesetzt werden, gefolgt von 
einer Evaluation und Anpassung der Maßnahmen, um den 
Erfolg nachhaltig sicherzustellen.

•	 Systemische Analyse  
der Einfluss-Faktoren 
in der Einrichtung

•	 Auftragsklärung und 
Zielformulierung

•	 Beschreibung der 
Prozessschritte  
und Teilziele

•	 Prozessbegleitung und Reflexion der Zielerreichung

•	 Ergebnissicherung 

Gestärkt in Verhandlungen gehen –  
Beratung unter Einbeziehung der Arbeitsbereiche, 

Betriebswirtschaft, Arbeits- und Sozialrecht 
der Diakonie Sachsen

Das Ziel ist die Stärkung der Trägerqualität durch die 
Einbindung der Fachexpertise weiterer Fachbereiche der 
Geschäftsstelle. Auf Basis gesetzlicher Vorgaben sowie 
juristischer und betriebswirtschaftlicher Grundsätze werden 
Handlungsleitlinien empfohlen. Zudem wird eine individuelle 
Fallberatung angeboten, bei der pädagogische, juristische und 
betriebswirtschaftliche Aspekte zusammengeführt werden.

•	 Vorbereitungstermin 
mit Sondierung der 
Fragestellungen und 
Problemlagen, Sichtung 
und Zusammenführung  
relevanter Dokumente, 
Einbeziehung entsprechender  
Arbeitsbereiche der Diakonie Sachsen

•	 Beratung per Videokonferenz oder in der Geschäftsstelle 
•	 Prüfung überarbeiteter Entwürfe parallel zum 

Fortschreiten der Verhandlungen

Zusätzlich erhalten Sie Unterstützung durch 
folgende Fachbereiche 

Entgelte/Betriebswirtschaft

•	 Beratung und Information zu betriebs- 
wirtschaftlichen Fragestellungen 

•	 Beratung und Vorbereitung der 
Rahmenvereinbarungsverhandlung 

Justiziariat: Arbeits- und Sozialrecht

•	 Beratung und Beantwortung rechtlicher Anfragen  
und Anliegen im Hinblick auf das SGB VIII (Kinder-  
und Jugendhilfe), das SächsKitaG , das SGB IX  
sowie der AVR-Diakonie – Fassung Sachsen und 
arbeitsrechtliche Anfragen.

•	 Entwicklung von Musterverträgen und Dokumenten,  
z. B. Musterbetreuungsvertrag  
für Kindertageseinrichtungen

•	 Rechtliche Überprüfung von Rahmenvereinbarungen 

Fördermittel/Finanz- und Rechnungswesen

•	 Beratung zu möglichen Förderungen  
(Investitionen z. B. Herstellung von Barrierefreiheit  
oder Projektförderungen). 

•	 Information über neue Förderrichtlinien zu EU-, 
Bundes- und Landesmitteln, Auskunft und Beratung  
zu Förderangeboten von Soziallotterien wie z. B.  
Aktion Mensch e. V.

Unsere Angebotsformate 
können auch auf weitere 
Themen angewendet werden. 
Sprechen Sie uns an.

Professioneller 
Umgang mit 

herausforderndem 
Verhalten 

Anpassung der 
Rahmenvereinbarung 
und Verhandlungen 
mit der Kommune 

Prävention 
sexualisierter Gewalt 

innerhalb des 
einrichtungsbezogenen 
Kinderschutzkonzeptes 

Mindestens 4 verbindliche 
Termine in einer  
Laufzeit von 6 – 18 Monaten

Mindestens 3 verbindliche 
Termine über  
maximal 6 Monate

Mindestens 3 verbindliche 
Termine innerhalb von  
3 Monaten 


